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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahressession 2022 als Erstrat über die
umfassende Revision des Strassenverkehrsgesetzes. Die Debatte gliederte sich in drei
Blöcke – erstens umweltfreundliche Technologien und automatisiertes Fahren,
zweitens Anpassungen im Bereich Via sicura sowie drittens verschiedene kleinere
Änderungen, quasi ein Varia-Block. Die Ziele der Revision bestanden gemäss
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) in der Förderung
umweltfreundlicher Technologien in der Mobilität sowie in der Überprüfung der
Verkehrssicherheit. 
Im ersten Block waren die neuen Bestimmungen für umweltfreundliche Technologien
unbestritten; für etwas mehr Gesprächsbedarf sorgten die Regeln zum automatisierten
Fahren: Die Grünen hatten hierzu drei Minderheitsanträge eingereicht: Eine Minderheit
Schlatter (gp, ZH) wollte das automatisierte Fahren nur auf Autobahnen und -strassen
sowie auf Nebenstrassen mit wenig Langsamverkehr zulassen. Eine weitere Minderheit
Schlatter wollte das Inverkehrbringen von automatisierten Lieferrobotern verbieten.
Eine Minderheit Trede (gp, BE) wiederum vertrat die Ansicht, dass Versuche mit
Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem und die Erkenntnisse daraus nicht nur
zu dokumentieren seien, sondern auch von unabhängiger Forschung begleitet werden
sollen. Die Forschenden sollten dabei insbesondere die Konsequenzen für die nicht
motorisierten Verkehrsteilnehmenden untersuchen. Allerdings fand keiner dieser drei
Anträge eine Mehrheit.
Der zweite Block zu den Anpassungen von Via Sicura gab in der grossen Kammer viel zu
reden. Die Mehrheit des Rates war sich einig, dass den verantwortlichen Behörden und
Gerichten bei Geschwindigkeitsübertretungen mehr Ermessensspielraum gewährt
werden solle. Folglich wurde gegen den Widerstand der Grünen und Teilen der SP
beschlossen, bei Raserdelikten die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr aus dem SVG
zu streichen. Betreffend die Mindestentzugsdauer des Führerscheins bei Raserdelikten
konnte sich ein Antrag Jauslin (fdp, AG), der demjenigen des Bundesrates entsprach,
durchsetzen. Damit wurde die Mindestentzugsdauer von derzeit 24 Monate auf 12
Monate halbiert. Die Kommissionsmehrheit, welche 6 Monate gefordert hatte, sowie
zwei links-grüne Minderheitsanträge, die sich für 18 respektive 24 Monate
Mindestentzugsdauer ausgesprochen hatten, fanden folglich keine Mehrheit. 
Im Rahmen des dritten Blocks wurde gegen den Willen des Bundesrates beschlossen,
dass für fahrradfahrende Kinder bis 16 Jahre keine Helmpflicht gelten soll. Matthias
Aebischer (sp, BE), Präsident von Pro Velo Schweiz, freute sich über diesen Entscheid,
da das Ziel darin bestehen müsse, «dass möglichst viele Leute Velo fahren». Keine
Mehrheit fanden zwei Minderheitsanträge Aebischer, wonach Fahrräder nur mit einem
Mindestabstand von 1.5 Metern und im Kreisverkehr überhaupt nicht hätten überholt
werden dürfen. Zudem beschloss der Nationalrat gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen sowie einzelner GLP- und Mitte-Mitglieder,
dass neu auch motorisierte Zweiräder auf dem Trottoir abgestellt werden dürfen,
sofern den zu Fuss Gehenden noch genügend Platz bleibt. Schliesslich beschloss die
grosse Kammer, dass Rundstreckenrennen von Motorfahrzeugen in Zukunft
grundsätzlich erlaubt werden sollen, aber der Bewilligung des jeweiligen
Standortkantons bedürfen.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 156 zu 28 Stimmen deutlich
angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden
GP-Fraktion. Marionna Schlatter hatte schon in ihrem Eintretensvotum darauf
hingewiesen, dass die Grünen die Vorlage ablehnen würden, falls nicht noch
Verbesserungen vorgenommen würden. Die Vorlage würde ansonsten dazu führen, dass
«die Verantwortung für die Sicherheit an die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer» abgeschoben werde. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Luftfahrt

Einen Tag, nachdem der Nationalrat im Rahmen des Nachtrags I zum Voranschlag 2020
Verpflichtungskredite über CHF 1.85 Mrd. für die Luftfahrt gesprochen hatte, beriet die
grosse Kammer am 5. Mai 2020 als Zweitrat die dringliche Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Ein Minderheitsantrag Schlatter (gp, ZH) beantragte Nichteintreten.
Es sei unanständig, dem Parlament eine solche Vorlage in dieser Art und Weise
vorzulegen: Sie hätte Informationen über die Verhandlungen mit der Flugbranche den
Medien entnehmen müssen und für eine anständige Vorbereitung des Geschäfts sei
keine Zeit geblieben, begründete Nationalrätin Schlatter ihren Antrag. Der Rat trat mit
163 zu 28 Stimmen (5 Enthaltungen) dennoch auf die Vorlage ein. Die Fraktion der
Grünen lehnte Eintreten geschlossen ab und erhielt Sukkurs von einer Stimme aus der
SP. 
Mit einer regelrechten Flut von Anträgen versuchten Parlamentsmitglieder der SP und
Grünen in der Detailberatung, Klima-, Umwelt- und Lärmschutzanliegen einzubringen.
So etwa sollten beim Ersatz von Luftfahrzeugen ausschliesslich Flugzeugtypen beschafft
werden dürfen, die bezüglich Emissionen auf dem neusten Stand der Technik seien; der
gewerbsmässige Personentransport zwischen zwei Flugplätzen in der Schweiz sollte
grundsätzlich verboten werden; Betriebskonzessionen für Flughäfen sollten nur
vergeben werden können, wenn diese eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr einhielten, oder
Flughäfen sollten mit einem Ausbaustopp belegt werden, bis der CO2-Ausstoss des
Flugverkehrs auf einen Drittel des Referenzjahrs 2018 gesunken sei. All diesen und
weiteren ähnlichen Anträgen war kein Erfolg beschieden: Bürgerliche und Mitteparteien
folgten dem Bundesrat und wiesen darauf hin, dass diese dringliche Änderung nicht der
Ort sei, um diese Anliegen einzubringen. Eingang in die Vorlage fanden jedoch zwei
Ergänzungen, die gegenüber der bundesrätlichen Fassung noch stärker betonten, dass
der Bundesrat für jede Gewährung von Hilfe hinreichende Sicherheiten einzufordern
habe. 
Gegen den Widerstand von Grünen und SP nahm der Nationalrat die Vorlage mit 133
gegen 60 Stimmen (3 Enthaltungen) an. 
Am Nachmittag des gleichen Tages beriet der Ständerat die Differenzen. Über Mittag
hatte die KVF-SR getagt, um ihrem Rat einen Antrag bezüglich der Differenzen stellen zu
können. Die Kommission stimmte in der ersten Differenz dem Nationalrat zu, schlug
aber in der zweiten Differenz die Streichung eines Satzes und die Umformulierung eines
weiteren Satzes vor: Dies, um den Handlungsspielraum des Bundesrates bei der
Gewährung von Unterstützung bei aller Vorsicht nicht zu stark einzuschränken. Der Rat
folgte diesen Anträgen der Kommission und spielte damit den Ball zurück  an den
Nationalrat, der noch am selben Nachmittag erneut über die Vorlage beriet. 
Im Nationalrat war die Formulierung des Ständerats unbestritten, die Vorlage war damit
bereinigt. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2020
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im März 2021 reichten die Nationalrätinnen und Nationalräte Marionna Schlatter (Pa. Iv.
21.436; gp, ZH), Beat Flach (Pa. Iv. 21.437; glp, AG), Anna Giacometti (Pa. Iv. 21.438; fdp,
GR), Nik Gugger (Pa. Iv. 21.439; evp, ZH) und Jon Pult (Pa. Iv. 21.440; sp, GR) fünf
gleichlautende parlamentarische Initiativen mit dem Titel «Recht auf gesunde Umwelt
und Rechte der Natur» ein. Sie forderten damit nicht weniger als die Revision der
Bundesverfassung (BV), mit dem Ziel, das Recht des Menschen auf eine gesunde Umwelt
als Grundrecht festzuhalten sowie der Natur zumindest partiell den Status eines
Rechtsobjekts zu verleihen.
Die RK-NR befasste sich im Mai 2022 mit den fünf Initiativen. Eine Mehrheit der
Kommission (14 zu 11 Stimmen) kam dabei zum Schluss, dass den Initiativen keine Folge
zu geben sei. Die Mehrheit vertrat die Ansicht, dass die Begriffe «gesunde Umwelt»
sowie «Natur» zu unpräzise seien, um sie als grundrechtlichen Anspruch respektive als
Rechtssubjekt in der BV zu verankern. Eine Minderheit vertrat hingegen die Ansicht,
dass die Initiativen die Chance bieten, um über Grundsatzfragen rund um den Schutz
der Natur zu debattieren, und wollte ihnen daher Folge geben. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2022 mit fünf gleichlautenden
parlamentarischen Initiativen mit dem Titel «Recht auf gesunde Umwelt und Rechte
der Natur» von Vertreterinnen und Vertretern der Grünen-, der GLP-, der
FDP.Liberalen-, der SP- sowie der Mitte-Fraktion. Marionna Schlatter (gp, ZH) und Jon
Pult (sp, GR) erläuterten den Initiativtext und setzten sich dafür ein, dass in der
Bundesverfassung ein Grundrecht auf eine gesunde Umwelt festgeschrieben wird.
Zudem solle in der BV auch eine Grundlage dafür geschaffen werde, dass die Natur
zumindest teilweise eine Rechtspersönlichkeit erhält. Nur dadurch könne der
ungenügende Schutz der Natur justiziabel gemacht werden. Anschliessend empfahl Yves
Nidegger (svp, GE) im Namen der Mehrheit der RK-NR, den fünf Initiativen keine Folge
zu geben. Zum einen sei die Bestimmung des Rechts auf eine gesunde Umwelt zu
unbestimmt, um dieses zu einem Verfassungsrecht zu erklären. Zum anderen sei die
Forderung, die Natur zum Rechtssubjekt zu machen, in der Schweizer Rechtsordnung
nicht vorgesehen, denn einem Rechtssubjekt stünden gemäss der hiesigen
Rechtsordnung nicht nur Rechte zu, sondern oblägen auch gewisse Pflichten, die man
der Natur nicht auferlegen könne. In der Abstimmung sprachen sich 87 Mitglieder des
Nationalrates für Folgegeben aus, 101 votierten dagegen und 1 Person enthielt sich der
Stimme. Gegen Folgegeben stimmten die geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie
die fast geschlossen stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. Die fünf
parlamentarischen Initiativen sind damit erledigt. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2022, S. 288 ff.
2) AB NR, 2020, S. 451 ff.; AB NR, 2020, S. 521; AB SR, 2020, S. 253 ff.
3) Medienmitteilung der RK-NR vom 20.5.22; Pa.Iv. 21.436 v. 19.3.21; Pa.Iv. 21.437 v. 19.3.21; Pa.Iv. 21.438 v. 19.3.21; Pa.Iv.
21.439 v. 19.3.21; Pa.Iv. 21.440 v. 19.3.21
4) AB NR, 2022, S. 2284 ff.
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